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Allgemeine Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
der Firma GoePaTec GmbH 

Reinhard-Rube-Str. 7, 37077 Göttingen 
(Stand 06/2023) 

 
 
1. Geltungsbereich 
 
Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen (Lieferungen und Leistungen) zwischen der GoePaTec GmbH 
(nachfolgend auch GoePaTec) und unseren Kunden, die Unternehmer im Sinne von § 14 
BGB sind, juristischen Personen des öffentlichen Rechtes und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden 
werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, wir stimmen der Geltung dieser AGB 
ausdrücklich schriftlich zu. 
 
 
2. Angebote/Vertragsschluss 
 
Angebote von GoePaTec sind freibleibend und unverbindlich. Aufträge und Bestellungen des 
Kunden sind erst nach Auftragsbestätigung verbindlich. Für Inhalt und Umfang des mit 
dem Kunden zustande gekommenen Vertragsverhältnisses ist ausschließlich unsere 
Auftragsbestätigung maßgeblich. 
 
 
3. Lieferung 
 
3.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefern wir "ab Werk". Maßgebend für die Einhaltung 
des Liefertermins oder der Lieferfrist ist die Meldung der Versand- bzw. Abholbereitschaft 
durch uns. 
 
3.2 Liefertermine sind einzuhalten. GoePaTec ist jedoch zur Aufschiebung und/oder 
Aufhebung betroffener Lieferverpflichtungen berechtigt bei Streik, Aussperrung, sonstigen 
Betriebsstörungen jeder Art oder nachträglich auftretenden Schwierigkeiten in der Vor- und 
Betriebsstoffbeschaffung, beim Versand oder Transport der Ware, es sei denn, GoePaTec, 
seine Organe oder diejenigen Erfüllungsgehilfen, denen besondere Leitungsaufgaben 
übertragen sind, hätten die Verzögerung vorsätzlich oder fahrlässig verursacht. 
Entsprechendes gilt beim Ausbleiben richtiger oder rechtzeitiger Selbstbelieferung und bei 
Eintritt sonstiger, behindernder Umstände, die GoePaTec nicht zu vertreten hat. GoePaTec 
wird in Fällen, in denen eine Lieferverzögerung absehbar ist, unverzüglich unter Angabe der 
Gründe und Bekanntgabe des voraussichtlichen Lieferzeitpunkts mitteilen, dass die Ware 
nicht innerhalb der Lieferfrist geliefert werden kann. 
 
3.3 Auch bei Vereinbarung einer festen Lieferzeit oder eines festen Liefertermins ist es für 
den Verzugseintritt erforderlich, dass GoePaTec eine angemessene Nachfrist schriftlich 
gesetzt wird. Nach deren fruchtlosem Ablauf kann der Kunde für die Leistung oder 
Teilleistung zurücktreten, die bei Ablauf der Nachfrist nicht versandbereit gemeldet ist. 
 
3.4 Teillieferungen sind zulässig, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. 
 
 
4. Versand und Gefahrübergang 
 
4.1 Versandbereit gemeldete Ware ist vom Kunden unverzüglich zu übernehmen. 
Anderenfalls sind wir berechtigt, sie nach eigener Wahl zu versenden oder auf Kosten und 
Gefahr des Kunden zu lagern. 
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4.2 Mangels besonderer Vereinbarung wählen wir das Transportmittel und den 
Transportweg. 
 
4.3 Mit der Übergabe an die Bahn, den Spediteur oder den Frachtführer bzw. mit Beginn der 
Lagerung, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr auf 
den Kunden über, und zwar auch, wenn wir die Anlieferung übernommen haben. 
 
4.4 Verzögert sich aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, der Versand oder kommt 
der Kunde aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug, so geht die Gefahr auf den Kunden 
ab Eintritt der Verzögerung auf ihn über. 
 
 
5. Unbefristete Verträge, verspäteter Abruf oder nachträgliche Änderungen 
 
5.1 Verträge mit unbestimmter Laufzeit können von den Parteien mit einer Frist von 
3 Monaten schriftlich gekündigt werden, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
ist. 
 
5.2 Bei Lieferverträgen auf Abruf sind uns, wenn nichts anderes vereinbart ist, verbindliche 
Mengen mindestens 4 Wochen vor dem Liefertermin durch Abruf mitzuteilen. Mehrkosten, 
die durch einen verspäteten Abruf oder nachträgliche Änderungen des Abrufs hinsichtlich 
Zeit oder Menge durch unsere Kunden verursacht sind, gehen zu seinen Lasten; dabei ist 
unsere Kalkulation maßgebend. 
 
 
6. Muster und Fertigungsmittel 
 
6.1 Die Herstellungskosten für Muster und Fertigungsmittel (Werkzeuge, Formen, 
Schablonen etc.) werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, von der zu liefernden Ware 
gesondert in Rechnung gestellt. Dies gilt auch für Fertigungsmittel, die infolge von Verschleiß 
ersetzt werden müssen. 
 
6.2 Die Kosten für die Instandhaltung und sachgemäße Aufbewahrung sowie das Risiko 
einer Beschädigung oder Zerstörung der Fertigungsmittel werden von uns getragen. 
 
6.3 Setzt der Kunde während der Anfertigungszeit der Muster oder Fertigungsmittel die 
Zusammenarbeit aus oder beendet er sie, ohne dass wir dies zu vertreten haben, gehen alle 
bis dahin entstandenen Herstellungskosten zu seinen Lasten. 
 
6.4 Die Fertigungsmittel bleiben, auch wenn der Kunde sie bezahlt hat, mindestens bis zur 
Abwicklung des Liefervertrages in unserem Besitz. Danach ist der Kunde berechtigt, die 
Fertigungsmittel herauszuverlangen, wenn über den Zeitpunkt der Herausgabe eine 
einvernehmliche Regelung erzielt wurde und der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen 
in vollem Umfang nachgekommen ist. 
 
6.5 Wir verwahren die Fertigungsmittel unentgeltlich ein Jahr nach der letzten Lieferung an 
unseren Kunden. Danach fordern wir unseren Kunden schriftlich auf, sich innerhalb von 6 
Wochen zur weiteren Verwendung zu äußern. Unsere Pflicht zur Verwahrung endet, wenn 
innerhalb dieser 6 Wochen keine Äußerung erfolgt oder keine neue Bestellung aufgegeben 
wird. 
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7. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
7.1 Unsere Preise verstehen sich netto und in Euro zzgl. der jeweiligen, gesetzlichen 
Umsatzsteuer und zzgl. der Kosten für Verpackung, Fracht, Porto und Versicherung. 
 
7.2 Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Forderungen für Lieferungen und 
Leistungen mit dem Datum der Rechnungsstellung ohne jeden Abzug zur Zahlung fällig. 
Eine Skonto-Regelung muss schriftlich vereinbart sein. 
 
7.3 Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen irgendwelcher Gegenansprüche 
zurückzuhalten oder aufzurechnen, es sei denn, solche Gegenansprüche sind anerkannt, 
gerichtlich rechtskräftig festgestellt, gerichtlich entscheidungsreif oder betreffen Forderungen 
wegen des Mangels der gelieferten Sache. 
 
7.4 Zahlt der Kunde nicht vereinbarungsgemäß, sind wir gem. § 353 HGB berechtigt, Zinsen 
vom Tage der Fälligkeit an zu verlangen. Darüber hinaus sind wir im Verzugsfall berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe des Satzes in Rechnung zu stellen, den die Bank uns für 
Kontokorrentkredite berechnet, mindestens aber in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem 
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. Der Vertragspartner schuldet bei 
Verzug mit einer Entgeltforderung außerdem einen pauschalen Schadensersatzbetrag in 
Höhe von 40,00 €. Dies gilt auch, wenn sich der Partner mit einer Abschlagsrechnung oder 
einer sonstigen Ratenzahlung in Verzug befindet. Die Pauschale in Höhe von 40,00 € ist auf 
einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der 
Rechtsverfolgung begründet ist. 
 
7.5 Bei Zahlungsverzug können wir nach schriftlicher Mitteilung an den Partner die Erfüllung 
unserer Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. 
 
7.6 Bei Eintritt von Umständen, die die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern geeignet 
sind (z. B. Nichteinlösung eines Schecks, wiederholter Zahlungsverzug oder Vollstreckung in 
das Vermögen des Partners durch einen Dritten) kann GoePaTec seine sämtlichen 
Forderungen aus der Geschäftsverbindung ohne Rücksicht auf vereinbarte Zahlungsziele 
fällig stellen und unverzügliche Zahlung verlangen. Lieferungen können von einer Zug-um-
Zug-Zahlung oder Stellung einer Sicherheit abhängig gemacht werden. Bei Verweigerung 
des Kunden sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu 
verlangen. 
 
7.7 Wechsel und Schecks werden nur nach Vereinbarung sowie nur erfüllungshalber und 
unter der Voraussetzung ihrer Diskontierbarkeit angenommen. Diskontspesen werden vom 
Tage der Fälligkeit des Rechnungsbetrages an berechnet. Eine Gewähr für rechtzeitige 
Vorlage des Wechsels und Schecks und für Erhebung von Wechselprotest wird 
ausgeschlossen. 
 
7.8 Der Preis ist der von GoePaTec genannte aktuelle Preis zum Zeitpunkt der Bestellung. 
Sollte zwischen Bestellung und Lieferung/Leistung außerhalb der Einflussmöglichkeit von 
GoePaTec eine wesentliche Veränderung der Kosten, die für die Preisberechnung 
maßgeblich sind, also der Material- und Herstellungskosten, der Energiekosten, 
Transportkosten, der tariflich geschuldeten Löhne, der Steuern und sonstigen Abgaben 
erfolgen oder Wechselkursschwankungen, Währungsregularien oder Zolländerungen 
stattfinden, so ist GoePaTec nach billigem Ermessen berechtigt, nach rechtzeitiger 
Benachrichtigung des Kunden und vor Ausführung der Lieferung/Leistung den vereinbarten 
Preis entsprechend anzupassen. Etwaige Steigerungen bei einer Kostenart dürfen von 
GoePaTec nur in dem Umfang für eine Preiserhöhung herangezogen werden, in dem kein 
Ausgleich durch etwaige rückläufige Kosten in anderen Kostenarten erfolgt. Bei 
Kostensenkungen sind die Preise zu ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch 
Steigerungen in anderen Bereichen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. GoePaTec 
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wird die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen nicht 
nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als 
Kostenerhöhung, sodass Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam 
werden wie Kostenerhöhungen. Soweit Lieferungen von GoePaTec nicht im Rahmen eines 
Dauerschuldverhältnisses erbracht werden, steht GoePaTec das Recht zur Preisanpassung 
erstmalig 3 Monate nach Vertragsschluss zu. Dem Kunden steht bei einer Preiserhöhung 
von mehr als 10% die Möglichkeit zu, den Vertrag mit einer Frist von 10 Tagen zu kündigen, 
es sei denn die Preisanpassung war bei Bestellung vereinbart. 
 
 
8. Eigentumsvorbehalt 
 
8.1 Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung aller gegenseitigen und künftigen 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden. Dies gilt auch, wenn die einzelne 
Forderung in laufende Rechnung aufgenommen und der Saldo anerkannt ist. 
 
8.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sorgfältig zu verwahren und auf eigene 
Kosten gegen Abhandenkommen und Beschädigung zu versichern. Er tritt seine Ansprüche 
aus den Versicherungsverträgen hiermit im Voraus an GoePaTec ab. GoePaTec nimmt 
diese Abtretung an. Der Kunde ist zur getrennten Lagerung und Kennzeichnung der uns 
gehörenden Waren verpflichtet. 
 
8.3 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware nimmt der Besteller für uns vor, 
ohne dass uns daraus Verpflichtungen entstehen. Verbindet, vermischt, vermengt oder 
verarbeitet der Kunde die Vorbehaltsware mit anderen Waren oder bildet er sie mit anderen 
Waren um, so steht uns an der daraus hervorgegangenen, neuen Ware Miteigentum im 
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen Warenwerten zu. Die 
neue Ware gilt insoweit als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. 
 
8.4 Eine Veräußerung der Vorbehaltsware ist nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
zulässig. Anderweitige Verfügungen, wie Verpfändungen und Sicherungsübereignungen der 
Vorbehaltsware, sind nicht gestattet. Sämtliche, dem Kunden hinsichtlich der Vorbehaltsware 
aus Weiterveräußerung oder sonstigen Rechtsgründen zustehenden Forderungen tritt der 
Kunde hiermit im Voraus in voller Höhe an GoePaTec ab. Im Falle von Miteigentum erfasst 
die Abtretung nur den unserem Miteigentum entsprechenden Forderungsanteil. GoePaTec 
nimmt die Abtretung hiermit an. Eine Weiterveräußerung ist nur unter Sicherstellung dieser 
Abtretung zulässig. 
 
8.5 Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr widerruflich ermächtigt. Auf Verlangen von GoePaTec hat der Kunde 
seinen Schuldnern die Abtretung anzuzeigen. GoePaTec ist berechtigt, diese Anzeige der 
Abtretung jederzeit vorzunehmen, wenn der Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in 
Verzug gerät. 
 
8.6 Die Ermächtigung des Kunden zur Verfügung über die Vorbehaltsware und zur 
Einziehung der abgetretenen Forderungen, erlischt bei Nichteinhaltung der 
Zahlungsbedingungen, bei unberechtigten Verfügungen, bei Wechsel- und Scheckprotesten 
sowie dann, wenn gegen den Kunden ein Insolvenzverfahren beantragt ist oder GoePaTec 
eine wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Kunden bekannt wird. 
 
8.7 In diesen Fällen von Ziff. 8.6 ist GoePaTec berechtigt, die Vorbehaltsware ohne Rücktritt 
vom Vertrag sofort in Besitz zu nehmen, zu diesem Zweck den Betrieb des Kunden zu 
betreten, zweckdienliche Auskünfte über die Vorbehaltsware und evtl. Forderungen aus ihrer 
Weiterveräußerung zu verlangen sowie Einsicht in die Bücher des Kunden zu nehmen, 
soweit dies zur Sicherung der Rechte von GoePaTec dient. Ein Rücktritt vom Vertrag liegt in 
der Übernahme nur dann, wenn GoePaTec dies ausdrücklich erklärt. 
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8.8 Übersteigt der Wert der GoePaTec gegebenen Sicherheiten die Forderungen von 
GoePaTec insgesamt um mehr als 10 %, so ist GoePaTec verpflichtet, die überschüssigen 
Sicherheiten nach billigem Ermessen und eigener Wahl freizugeben. 
 
 
9. Sachmängel 
 
9.1 Die Beschaffenheit der Ware richtet sich ausschließlich nach den vereinbarten 
technischen Liefervorschriften. Falls wir nach Zeichnungen, Spezifikationen, Mustern usw. 
unseres Kunden zu liefern haben, übernimmt dieser das Risiko der Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck. Entscheidend für den vertragsgemäßen Zustand der 
Ware ist der Zeitpunkt des Gefahrübergangs gemäß Ziff. 4 ff. 
 
9.2 Die Beschaffenheit für Drehteile richtet sich nach den technischen Lieferbedingungen für 
Drehteile des Verbandes der Deutschen Drehteile-Industrie (Technische Lieferbedingungen 
für Drehteile V2.0 - 03/2012), die unter der Internetseite 
http://www.drehteileverband.de/images/pdfs/technische_lieferbedingungen_fr_drehteile_2.0_
2012.pdf einsehbar sind und zum Ausdruck zur Verfügung stehen.  
 
9.3 Der Kunde ist verpflichtet, etwaige Mängel unverzüglich, spätestens 7 Tage nach 
Eingang der Ware am Bestimmungsort, schriftlich zu rügen. Mängel, die auch bei sorgfältiger 
Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach 
Entdeckung, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Bei 
Nichteinhaltung der Rügefrist gilt die Ware als genehmigt. Erhält GoePaTec keine 
Gelegenheit, den gerügten Mangel zu überprüfen oder nimmt der Kunde ohne die 
Zustimmung von GoePaTec Änderungen an der beanstandeten Ware vor, so verliert der 
Kunde seine Mängelansprüche. Entsprechendes gilt für Mengenabweichungen, soweit diese 
nicht vom Kunden unverzüglich, spätestens 7 Tage nach Eingang der Ware am 
Bestimmungsort, schriftlich gerügt werden. 
 
9.4 Für Sachmängel, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte 
Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Kunden oder Dritte, übliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung entstehen, stehen wir ebenso wenig ein wie für die 
Folgen unsachgemäßer Instandsetzungsarbeiten des Kunden oder Dritter. Gleiches gilt für 
Mängel, die den Wert oder die Tauglichkeit der Ware nur unerheblich mindern. 
 
9.5 Wurde eine Abnahme der Ware oder eine Erstmusterprüfung vereinbart, ist die Rüge von 
Mängeln ausgeschlossen, die der Kunde bei sorgfältiger Abnahme oder Erstmusterprüfung 
hätte feststellen können. 
 
9.6 Uns ist Gelegenheit zu geben, den gerügten Mangel festzustellen. Beanstandete Ware 
ist auf Verlangen unverzüglich an uns zurückzusenden; wir übernehmen die 
Transportkosten, wenn die Mängelrüge berechtigt ist. Wenn der Kunde diesen 
Verpflichtungen nicht nachkommt oder ohne unsere Zustimmung Änderungen an der bereits 
beanstandeten Ware vornimmt, verliert er etwaige Sachmängelansprüche. 
 
9.7 Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge bessern wir nach unserer Wahl die 
beanstandete Ware nach oder liefern einwandfreien Ersatz. 
 
9.8 Warenbezogene Aussagen oder Anpreisungen von GoePaTec in der Öffentlichkeit, 
insbesondere in der Werbung, in Broschüren oder Prospekten stellen keine vertragliche 
Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 
 
9.9 Kommen wir unserer Verpflichtung zur Nachbesserung im Fall von Mängeln nicht oder 
nicht vertragsgemäß innerhalb einer angemessenen Zeit nach, so kann der Kunde uns 

http://www.drehteileverband.de/images/pdfs/technische_lieferbedingungen_fr_drehteile_2.0_2012.pdf
http://www.drehteileverband.de/images/pdfs/technische_lieferbedingungen_fr_drehteile_2.0_2012.pdf


6 
 

schriftlich eine letzte Frist setzen, innerhalb der wir unseren Verpflichtungen nachzukommen 
haben. Nach erfolglosem Ablauf dieser Frist kann der Kunde Minderung des Preises 
verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen, soweit 
die Aufwendungen sich erhöhen, weil die Ware nach unserer Lieferung an einen anderen Ort 
verbracht worden ist, es sei denn, dies entspricht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der 
Ware. 
 
9.10 Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht in den Fällen der 
nachfolgenden Ziff. 10.1 dieser AGB. 
 
 
10 Haftungsbeschränkungen 
 
10.1 GoePaTec haftet unbeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, , die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung von GoePaTec, seinen gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach 
dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für Schäden, die auf vorsätzlichen oder 
grobfahrlässigen Pflichtverletzungen, sowie auf Arglist oder Übernahme einer Garantie 
beruhen. 
 
10.2 GoePaTec haftet im Übrigen auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit 
verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten 
betrifft, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf (sog. Kardinalpflichten, wie z. B. die mangelfreie  Lieferung der Sache). GoePaTec 
haftet jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und 
vorhersehbar sind und zwar beschränkt auf einen Betrag von max. 150.000,00 € pro 
Schadensfall bzw. max. 300.000,00 € pro Jahr. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen 
nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet GoePaTec nicht. 
 
10.3 Die in den vorstehenden Sätzen enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, 
soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen von GoePaTec betroffen ist. Eine weitergehende Haftung ist ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit 
die Haftung von GoePaTec ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen. 
 
10.4 Schadensersatzansprüche verjähren nach einem Kalenderjahr ab Ablieferung der 
Sache oder Erbringung der Leistung unabhängig von einer Kenntnis des Kunden von 
Schadensursache und/oder Schadensverursacher. Die kurze Verjährungsfrist gilt nicht, falls 
auf Seiten von GoePaTec grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegt sowie bei einer von 
GoePaTec zu vertretenden Verletzung oder Tötung von Personen oder in sonstigen Fällen, 
in denen das Gesetz zwingend längere Fristen vorschreibt, vgl. Ziff. 10.1 dieser AGB. 
 
 
11. Instruktion und Produkthaftung 
 
11.1 Dem Kunden ist bekannt, dass die Verwendung der von GoePaTec hergestellten 
Produkte nicht im KFZ-, im KFZ-Anhänger- und im Wasserfahr- und 
Schienenfahrzeugbereich, im Offshore-Bereich sowie im Luftfahrzeug- und im 
Raumfahrzeugbereich eingesetzt werden dürfen. Der Kunde ist dazu verpflichtet, diesen 
Hinweis sorgfältig zu beachten und an seine Abnehmer weiterzuleiten. Entsprechendes gilt 
für von GoePaTec möglicherweise erstellte Sicherheitsdatenblätter und sonstigen, 
schriftlichen Produktspezifikationen. 
 



7 
 

11.2 Der Kunde verpflichtet sich, eine entsprechende Vereinbarung auch mit seinen 
Abnehmern zu treffen und GoePaTec auf Verlangen nachzuweisen. Kommt der Kunde 
dieser Verpflichtung nicht nach und werden hierdurch Produkthaftungsansprüche gegen 
GoePatec ausgelöst, stellt der Kunde GoePaTec im Innenverhältnis von derartigen 
Ansprüchen auf erste Anforderung frei. 
 
11.3 Über Einsatzwecke und Verwendung bzw. Umsetzung der von GoePaTec erbrachten 
Leistungen und Produkte entscheidet ausschließlich der Kunde. Da die von GoePaTec 
hergestellten Produkte Teilprodukte darstellen, ist der Kunde dazu verpflichtet, bei 
Verwendung der einzelnen Teilprodukte sorgfältig zu prüfen, ob in welcher Art und Weise 
eine Verwendung der Teilprodukte erfolgen soll und ob sich ggf. schädliche Auswirkungen 
für den eigenen Produktions- und Betriebsablauf oder sonstige schädliche Auswirkungen bei 
Dritten ergeben können. GoePaTec kann mangels gesonderter vertraglicher Vereinbarung 
hierfür keine Haftung übernehmen. 
 
 
12. Rechte Dritter/Urheberrechte 
 
12.1 Erfolgen Lieferungen nach Plänen, Zeichnungen, Modellen, analytischen Vorgaben 
oder sonstigen Angaben des Kunden und werden dadurch Rechte Dritter, insbesondere 
Schutzrechte, verletzt, so ist der Kunde verpflichtet, GoePaTec von diesen Ansprüchen auf 
erste Anforderung schuldrechtlich freizustellen und verpflichtet sich, GoePaTec ggf. eine 
liquide Sicherheit in Form einer selbstschuldnerischen, unbefristeten Bankbürgschaft zur 
Verfügung zu stellen. 
 
12.2 An Mustern und Vorschlägen, Zeichnungen oder technischen Unterlagen über die zu 
liefernde Ware oder ihre Herstellung behält sich GoePaTec sämtliche Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Diese Gegenstände und/oder Informationen dürfen nur im 
Zusammenhang mit den von GoePaTec gelieferten Waren verwendet und Dritten nicht ohne 
ausdrückliche, schriftliche Zustimmung von GoePaTec zugänglich gemacht werden 
 
 
13. Vertraulichkeit/Datenschutz 
 
13.1 Jeder Vertragspartner wird alle Unterlagen (dazu zählen auch Muster, Modelle und 
Daten) und Kenntnisse, die er aus der Geschäftsverbindung erhält, nur für die gemeinsam 
verfolgten Zwecke verwenden und mit der gleichen Sorgfalt wie entsprechende eigene 
Unterlagen und Kenntnisse gegenüber Dritten geheim halten, wenn der andere 
Vertragspartner sie als vertraulich bezeichnet oder an ihrer Geheimhaltung ein offenkundiges 
Interesse hat. Diese Verpflichtung beginnt ab erstmaligem Erhalt der Unterlagen oder 
Kenntnisse und endet, wenn nichts anderes schriftlich vereinbart ist, 24 Monate nach Ende 
der Geschäftsverbindung. Die Verpflichtung gilt nicht für Unterlagen und Kenntnisse, die 
allgemein bekannt sind oder die bei Erhalt dem Vertragspartner bereits bekannt waren, ohne 
dass er zur Geheimhaltung verpflichtet war, oder die danach von einem zur Weitergabe 
berechtigten Dritten übermittelt werden oder die von dem empfangenden Vertragspartner 
ohne Verwertung geheim zu haltender Unterlagen oder Kenntnisse des anderen 
Vertragspartners entwickelt werden. 

 
13.2 GoePaTec ist datenschutzrechtlich verantwortlich für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten des Kunden zum Zwecke der Vertragsdurchführung gem. Art. 6 
Abs. 1 lit. b DS-GVO. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden ausschließlich zur 
Durchführung und Abwicklung des Vertrages verarbeitet. Personenbezogene Daten werden 
zu anderen Zwecken als zur Vertragserfüllung ohne Einwilligung des Kunden nicht an Dritte 
weitergegeben. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung 
nicht mehr erforderlich sind, es sei denn, dass wir nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO aufgrund 
von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten zu einer 
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längeren Speicherung verpflichtet sind oder der Kunde in eine darüberhinausgehende 
Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO eingewilligt hat. Das geltende 
Datenschutzrecht gewährt dem Kunden gegenüber GOEPATEC hinsichtlich der 
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten folgende Betroffenenrechte:  
 
Auskunftsrecht gem. Art. 15 DS-GVO, Recht auf Berichtigung gem. Art. 16 DS-GVO, 
Recht auf Löschung gem. Art. 17 DS-GVO, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
gem. Art. 18 DS-GVO, Recht auf Unterrichtung gem. Art. 19 DS-GVO, Recht auf 
Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DS-GVO, Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen 
gem. Art. 7 Abs. 3 DS-GVO sowie Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
gem. Art. 77 DS-GVO. 

Der Kunde kann sich in Fragen des Datenschutzes jederzeit an die im Impressum 
angegebene Adresse von GoePaTec wenden. 

 
 
14. Höhere Gewalt 
 
Höhere Gewalt wie z. B, Krieg, Pandemien, Arbeitskämpfe, Unruhen, Naturkatastrophen, 
behördliche Maßnahmen, und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und 
schwerwiegende Ereignisse befreien die Vertragspartner für die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn diese Ereignisse zu 
einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet, es 
sei denn, dass er den Verzug vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. Die 
Vertragspartner sind verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren unverzüglich die 
erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veränderten 
Verhältnissen nach Treu und Glauben anzupassen. Sind die Parteien aufgrund vorgenannter 
Ereignisse dauerhaft nicht in der Lage zu leisten, so ist jeder Vertragspartner berechtigt, von 
dem noch nicht erbrachten Teil des Vertrages zurück zu treten; bereits geleistete 
Gegenleistungen sind zurückzuerstatten. Verlängert sich die Lieferzeit durch einen 
vorbezeichneten Umstand oder wird GoePaTec von seiner Verpflichtung zur Leistung frei, 
kann der Kunde hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. 
 
 
 
15. Ausfuhrbestimmungen und -einschränkungen 
 
Werden Produkte von GoePaTec ausgeführt, so hat der Kunde die entsprechenden Ausfuhr- 
und Kontrollbestimmungen zu beachten. Entsprechende Genehmigungen sind rechtzeitig 
vom Endkunden einzuholen und GoePaTec vorzulegen. Kommt der Kunde dieser 
Verpflichtung nicht nach, so ist GoePaTec berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dem 
Kunden gegenüber insoweit schadensersatzpflichtig zu sein. Die Prüfung und Beurteilung, 
ob ein Produkt der Ausfuhrgenehmigung bedarf und / oder die Ausfuhr besonderen 
Kontrollbestimmungen unterliegt, obliegt ausschließlich dem Kunden. Der Kunde sichert zu, 
dass er Leistungen und Produkte von GoePaTec nicht in solche Länder exportiert, die den 
durch die Bundesrepublik Deutschland verhängten Ausfuhrverboten bzw. oder 
Handelsbeschränkungen unterliegen. 
 
Der Kunde verpflichtet sich ferner, Leistungen und Produkte von GoePaTec weder mittelbar 
noch unmittelbar in die Vereinigten Staaten oder Kanada einzuführen, zu liefern oder liefern 
zu lassen. Kommt der Kunde dieser Verpflichtung nicht nach und werden hierdurch 
Produkthaftungsansprüche gegen GoePaTec ausgelöst, stellt der Kunde GoePaTec im 
Innenverhältnis von derartigen Ansprüchen auf erste Anforderung frei und leistet hierfür 
Sicherheit. 
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16. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht und Schrift-und Textform 
 
16.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz 
Erfüllungsort. 
 
16.2 Für alle Rechtsstreitigkeiten, auch im Rahmen eines Wechsel- und Scheckprozesses, 
ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Wir sind auch berechtigt, am Sitz des Partners zu 
klagen. 
 
16.3 Die Einhaltung der Schriftform in diesen AGB wird durch die Einhaltung der Textform 
gem. 126b BGB gewahrt. 
 
16.4 Auf die Vertragsbeziehung ist ausschließlich das jeweils aktuelle Recht der 
Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme der Kollisionsnormen des Internationalen 
Privatrechts anzuwenden. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
vom 11. April 1980 über Verträge über den Warenkauf (CISG - "Wiener Kaufrecht") ist 
ausgeschlossen. 
 
 
Stand: 06/2023 


